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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 19.02.1976

Norm

ABGB §1327 d

Rechtssatz

Der Grundsatz, wonach eine anteilsmäßige Berücksichtigung der 4xen Haushaltskosten dort nicht erforderlich ist, wo -

wie im Regelfall - die Witwe nach dem Tode des unterhaltsp9ichtigen Gatten und Vaters die bisher von diesem

getragenen Fixkosten zufolge ihrer nunmehrigen alleinigen Sorgep9icht und Unterhaltsp9icht allein zu tragen hat, gilt

auch hinsichtlich all dessen, was über diese Fixkosten hinaus an Unterhaltsleistung jedweder Art (also insbesondere

auch zur Deckung des Wohnungsbedarfs der Familie außerhalb eines Mietverhältnisses) geleistet wurde.
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Auch
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Vgl auch; Beisatz: Arbeitsleistungen des Ehemannes nicht Fixkosten, wenn die Witwe den Aufwand für die

Fertigstellung des sodann die einzige Wohnung der Familie darstellenden Hauses auf Grund ihrer nunmehrigen

Sorgepflicht und Unterhaltspflicht allein zu tragen hat.
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